
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 10.01.2005 

 Vorlage Nr. 05/0020 
Federf. Stadtamt: Sozialamt 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Sozialausschuss Beigeordneter/Stadtkämmerer 

Hommel 

18.01.2005 7 

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Soziale Stadt - Stadtteil Brauck - 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Am 22.06.2004 wurde dem Sozialausschuss der auf der Basis des integrierten Hand-
lungskonzeptes Brauck erstellte Förderantrag für das Jahr 2005 vorgestellt (Vorlagen-Nr.: 
04/0256). Mittlerweile liegt der Zuwendungsbescheid vor. Mit der bewilligten Zuwendung in 
Höhe von 641.000 € wurde dem Antrag in vollem Umfang entsprochen.  
 
Der Zuwendungsbescheid enthält allerdings erstmals Nebenbestimmungen, die zu 
Schwierigkeiten in der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen führen, wenn sie nicht noch 
korrigiert werden können. So dürfen Investitionsmaßnahmen nur begonnen bzw. durchge-
führt werden, soweit sie in der mit dem Kreis Recklinghausen abgestimmten Investitions-
Prioritätenliste ausgewiesen sind. Die Investitionsliste 2004 ist gegebenenfalls in Abstim-
mung mit dem Kreis Recklinghausen entsprechend anzupassen. Investitionsmaßnahmen, 
die erst in späteren Haushaltsjahren begonnen bzw. durchgeführt werden, sind in den In-
vestitions-Prioritätenlisten der jeweiligen Haushaltsjahre darzustellen. 
 
Auch ist eine zeitweilige und vorübergehende Vorfinanzierung bewilligter Verpflichtungs-
ermächtigungen unzulässig. Sollte es nicht gelingen, durch Umbewilligungen im Rahmen 
der haushaltsrechtlichen Ermächtigung des Ministeriums und der Bewilligungsbehörde 
den Liquiditätsbedarf für die städtebaulichen Maßnahmen nach Baufortschritt zu decken, 
ist der Maßnahmebeginn zur Vermeidung von Vorfinanzierungslasten des Zuwendungs-
empfängers in der vorläufigen Haushaltswirtschaft zurück zu stellen. 
 
Die Projektleitung wird dem Ausschuss in der Sitzung über den derzeitigen Sachstand und 
über die Auswirkungen der Nebenbestimmungen mündlich berichten. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
  
folgende  
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Sozialausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 Der Bürgermeister 

I. V. 
 
 
Hommel 

 Beigeordneter/Stadtkämmerer 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


